
Rechtsgrundlage für Anspruch auf freien Tag bei TZ
(NRW)
Beitrag von „CDL“ vom 23. März 2025 18:17

Es gibt Empfehlungen beispielsweise der Bezirksregierung Köln zur Stundenplangestaltung bei
Teilzeitbeschäftigung von Lehrpersonen, aber keine Rechtsgrundlagen, die festlegen würden,
dass jemand X unterrichtsfreie Tagen bekommen MUSS bei einem Deputat von Y Stunden. Das
wäre auch nicht sinnvoll, da die Bedürfnisse Teilzeitbeschäftigter sehr unterschiedlich sind.
Manche wollen so viele unterrichtsfreie Tage wie möglich, andere lieber möglichst wenig und
gleichmäßig verteilte Unterrichtsstunden.

Sinnvoll wäre es, wenn du dich an deiner Schule erkundigen würdest, welches Teilzeitkonzept
ihr habt und darüber hinaus mit eurer Gleichstellungsbeauftragten das Gespräch suchst, was
bei deiner Teilzeitquote und deinen weiteren Stundenplanwünschen möglich wäre an
Entlastungsoptionen. Dann solltest du das Gespräch mit deinem Stundenplanungsteam suchen,
um herauszufinden, woran bei dir aktuell der freie Tag scheitert (weitere Einsatzwünsche
deinerseits, Fächer und Schienen/ Hallenzruten/ etc., …). Möglicherweise gibt es eine Lösung,
wenn du dafür beispielsweise irgendeine Kröte zu schlucken bereit bist, wie zusätzlicher
Nachmittagsunterricht, immer zur ersten Stunde, Frühaufsicht,…
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